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Im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Konzernverantwortungsinitiati-

ve (KVI) wird die Schweiz neue nichtfinanzielle Berichterstattungs- und Sorgfalts-

pflichten für bestimmte Schweizer Unternehmen einführen. Die Sicherstellung der 

Compliance mit diesen Vorschriften bedarf nicht zu unterschätzender Vorarbeit. 

Unternehmen sind deshalb gut beraten, sich mittels Gap-Analyse eine Übersicht 

zu verschaffen. 

Ausgangslage

Am 29. November 2020 scheiterte die Kon-
zernverantwortungsinitiative am Stände-
mehr. Ihr Ziel war es, dass Schweizer Un-
ternehmen weltweit Menschenrechte und 
internationale Umweltstandards einhalten. 
Die parlamentarischen Beratungen zur KVI 
hatten vor der Abstimmung zu einem in-
direkten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe 
geführt. Dieser sieht Berichterstattungs-

bis -
gericht im April 2021 Beschwerden im Zu-
sammenhang mit der Abstimmung über die 
KVI abgewiesen hatte, publizierte der Bun-
desrat am 27. April 2021 den Gegenvorschlag 
im Bundesblatt und löste die bis am 5. August 
2021 laufende Referendumsfrist aus. Parallel 

-
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und Transparenz in den Bereichen Minera-

Berichterstattungspflichten über 
nichtfinanzielle Belange 

Der Gegenvorschlag sieht eine jährliche Be-
-

le Belange in unterschiedlichen Bereichen 
vor. Die EU-Richtlinie zur Angabe nicht-

Interesse mit über 500 Mitarbeitenden zur 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelan-
gen, zur Achtung der Menschenrechte und 
zur Bekämpfung von Korruption und Be-
stechung sowie zur Diversität der Verwal-
tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane. In 
der EU tätige Schweizer Unternehmen wa-

-

bis -

Neben Banken, Versicherungen sowie weite-
ren von der FINMA beaufsichtigten Finanz-
dienstleistern fallen Publikumsgesellschaf-
ten in den Anwendungsbereich der neuen 
Bestimmungen, sofern sie zusammen mit 
von ihnen kontrollierten in- und ausländi-
schen Unternehmen in zwei aufeinander-
folgenden Geschäftsjahren im Jahresdurch-
schnitt mind. 500 Vollzeitstellen haben und 
eine Bilanzsumme von CHF 20 Mio. oder 

-
ten. Als Publikumsgesellschaft gilt eine Ge-

Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrech-
nung einer der vorgenannten Gesellschaften 

-
men, welche von einem anderen Unterneh-
men kontrolliert werden, für das die Bericht-

einen gleichwertigen Bericht nach ausländi-
schem Recht erstellen muss. 

Umwelt, Sozial- und Arbeitnehmerbelan-
ge, Achtung der Menschenrechte sowie der 
Korruptionsbekämpfung Bericht erstatten. 
Kontrolliert das Unternehmen in- oder aus-
ländische Unternehmen, so hat der Bericht 
auch diese Unternehmen zu umfassen. Der 
Bericht soll die Angaben enthalten, welche 
zum Verständnis des Geschäftsverlaufs, des 
Geschäftsergebnisses, der Lage des Unter-
nehmens sowie der Auswirkungen seiner Tä-

-
forderlich sind. Dazu gehören z.B. folgende 
Themen:

 Beschrieb des Geschäftsmodells;
 -

ziellen Belange verfolgten Konzepte, inkl. 
der angewandten Sorgfaltsprüfung;

 Darstellung der zur Umsetzung dieser 

Bewertung von deren Wirksamkeit;
 Beschreibung der wesentlichen Risiken im 

Belangen sowie der Handhabung dieser 
Risiken;

 die wesentlichen Leistungsindikatoren 
-

lange.
Verwaltungsrat und Generalversamm-

lung müssen den Bericht genehmigen, wo-
bei er in einer Landessprache oder auf Eng-

muss. Sofern sich der Bericht auf nationale, 
europäische oder internationale Regelwerke 
stützt, muss das verwendete Regelwerk im 
Bericht genannt und allenfalls ein ergän-
zender Bericht verfasst werden. 

-
ternehmen deshalb aktiv mit seinen nicht-

-
nieren, daraus resultierende Risiken identi-

Damit ist gesagt, dass die Berichter-

Grundsatzes «comply or explain» können 
Unternehmen auf Massnahmen in Bezug auf 

sie dies klar und begründet erläutern. 

IM FOKUS

Straf- und privatrecht-
liche Konsequenzen 
bei Verstössen gegen 
die neuen Vorschriften: 
Werden die Bericht-
erstattungspflichten 
nicht eingehalten, 
drohen Unternehmen 
und Individuen Bussen 
bis zu CHF 100 000. 
Zudem kann die Nicht-
einhaltung der neuen 
Berichterstattungs- 
und Sorgfaltspflichten 
auch zivilrechtliche 
Folgen haben.

Achtung
��

3Recht relevant. für Compliance Officers 3 | 2021



IM FOKUS

Sorgfalts- und Transparenzpflichten 
bzgl. Konfliktmineralien und Kinder-
arbeit 

Der Gegenvorschlag sieht Sorgfalts- und 

mit Metall- und Mineraliengeschäften aus 

Kinderarbeit vor. Erfasst sind Unternehmen 
mit Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptnie-
derlassung in der Schweiz, die Zinn, Tantal, 

und Hochrisikogebieten importieren, in der 
Schweiz bearbeiten oder bei deren Produk-
ten/Dienstleistungen ein begründeter Ver-
dacht besteht, dass diese unter Einsatz von 
Kinderarbeit hergestellt/erbracht werden. 

Ausnahmen und Einschränkungen festle-
-

fuhrmengen. Der Verordnungsentwurf vom 
-

men für KMU stark an der Unternehmens-

-
-

mentsystem einführen, in welchem sie die 
Lieferkettenpolitik für Risikoprodukte fest-
legen und die Rückverfolgbarkeit sicherstel-
len. Weiter haben sie die Risiken zu ermitteln, 
zu bewerten und im Rahmen eines Risiko-
managementplans Massnahmen zu deren 

Metallen ist die Einhaltung der Sorgfalts-
-

son zu prüfen, wobei es sich bei dieser Person 
gemäss Entwurf VSoTr um ein beaufsichtig-
tes Revisionsunternehmen handeln soll. Das 
Unternehmen muss sodann jährlich über die 

Folgen bei Nichteinhaltung  
der neuen Vorgaben

ter -
-

lässt, in den Berichten falsche Angaben 
-

bewahrung und Dokumentation nicht nach-

kommt, wird bei Vorsatz mit einer Busse bis 

-
-

derarbeit auf eine strafrechtliche Sanktio-
nierung verzichtet. Neben strafrechtlichen 
Folgen kann die Nichteinhaltung der neuen 

Gap-Analyse 

Die neuen Regelungen werden voraussicht-
lich per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die 
Übergangsbestimmungen sehen vor, dass 
die neuen Vorschriften erstmals auf das Ge-

nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen 

über welches Bericht erstattet werden muss. 
Die erste Berichterstattung wird demnach im 

-

-
lien und Kinderarbeit werden voraussichtlich 

-
bereitung auf die Einhaltung der Vorschrif-
ten bleibt damit ein bescheidener Zeitrah-
men, insbesondere wenn ein Unternehmen 
nicht bereits über eine ausgereifte Berichter-

ein ausgereiftes Risikomanagement verfügt. 
Die Erfüllung der Berichterstattungs- und 

-
schätzende Vorarbeit und Vorlaufzeit. Für 

-
ten wird deshalb empfohlen, sich im Rah-
men einer Gap-Analyse baldmöglichst eine 

-
rat muss klären, ob sein Unternehmen in 
den Anwendungsbereich der neuen Regeln 
fällt. Darauf sollte eine Analyse des aktuellen 

-
nanzielle Angelegenheiten und des Risiko- 
sowie Compliance-Managements folgen. Die 
Festlegung klarer Verantwortlichkeiten und 
eines Zeitplans stellt sicher, dass ein Unter-

zeitgerecht umsetzt.

 
Die Erfüllung der 

neuen Berichterstat-
tungs- und Sorgfalts-

pflichten bedarf genü-
gender Vorarbeit und 
Vorlaufzeit. Mit Blick 

auf die Umsetzung 
der Pflichten sollten 

sich Unternehmen im 
Rahmen einer Gap-Ana-
lyse baldmöglichst eine 

Übersicht verschaffen.

Tipp
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